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IFKOVITS

Menschenwürde Menschenrechte
kirchlichen Stellen durch Argumente und institutio-

Schon die Französische Revolution liefert eın nelle Strukturen verdeckt wurde, die diesen Fort-
schritt hemmten. Wir sind dessen ohl bewulit,Beispiel dafür, ‘1 un zwischen der Verkündi-

und der Beachtung von Menschenrech- daß die Haltung der Kirche den letzten zwel
schmerzliche Diskrepanzen geben gegenüber den Menschı Nn  E zZzu

Das laßt sich n der Geschichte inner- oft Zögern, Einsprüche und Vorbehalte
und außerkirchlich immer AUT  eder gekennzeichnetVGelegentlich kam auf katho-

beobachten. kann Seitegheftigen Reaktionen jede
Erklder Menschenrechte ım (Geiste des Libera-rung machen, die Appellenach der
lismus und des Laizismus.  xder Menschenrechte langfristig -  >

ohne Wirkung bleiben. Dies zeigt auch Als Erklärung dieser ablehnenden Hal-
der Autor, Protessor tür Ethik und Sozialwis- Cun| von cseiten des päpstlichen Lehramtssenschaft derTheologischen Fakultät Graz, tührt dann das Arbeitspapier ®n folgenden Beitrag auf ON,

„Die grundlegenden Veränderungen, hervorgerutfen
die Ideale der Freiheit, des rtschritts

und der igung der Mensch: in der
Einleitung Aufklärung und der Französischen Revolution, die

Säkularisation der Gesellschaft BCgC$n den Klerika-In einem Arbeitspapier der Päpstlichen lismus, dringende Notwendigkeit, dem Indiffe-Kommission ustitia Pax, das 1974 Vel- rentismus, dem Naturalismus und VOTL allem dem
totalitären und antiklerikalen Laizismus liberal ımabschiedet und 1975 publiziertwurde und

das den itel „D  ıe Kirche und die Men- Denken, aber teindlich en jede Religion)
schenrechte” tragt, heißt es unter widerstehen: al} das bewog die Päpste oft Vor-

sicht und Abilehnung, Ja manchmal SOgar offe-anderem: Feindschaft und Verurteilung““
gab „Zeiten in der Geschichte der Kirche, denen

die Menschenrechte in Wort und Tat nicht MIı genü- Christentum, Menschenwürde undgender Klarheit der Energie gefördert oder vertei-
wurden. Heute stellt die Kirche Menschenrechte*

Aarnt und Tätigkeit einen wichtigen Faktor auf ber (ott sSel gab derdem Gebiet der Menschenrechte Beitrag
geschätzt, und die sucht Geschichte der katholischen Kirche nicht

Rat, aufdie gemeinsameBemühung für eine vol- amanches, Walc Ablehnung, Ja SOBaTr
Anerkennung der Menschenrechte sich als wirk-

und £fruchtbar erweisen moöge n  USssen Mißachtung der Menschenrechte zu zäh-
len ist, sondern auch vieles, LA als Fun-zugeben, dies nicht immer 0Üv|gab

denen die chtliche Entwicklung Aner- dament, Förderung und Verteidigung der
kennung der Menschenrechte vVon bürgerlichen und Menschenrechte gelten kann und ZWal

Die Kirche und Menschenrechte. Arbeitspapier der Päpstlichen Kommission lustitia Pax, Mün-
chen 1976,
Ebenda

3 Zum olgenden Wildmann, Die Herkunftsgeschichte der Menschenrechte theologischer Sicht,
Jahrbuch Sozialwissenschaften, Bd. (1980) 149—178; Höffe, Die Menschenrechte in

der Kirche, Handbuch derchristlichen Ethik, $d. 3I TeidDurgBr. 1982, 234—255; Moulin, Christli-
cheQuellen derErklärungder Menschenrechte, W. Böckenförde 5paemann H8): Menschen-
rechteundMenschenwürde, Stut 1987, 16—30; Luf, Menschenrechte Verständnis derKirchen,

Staatslexikon, 3, Freil 1987, 3—11
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VALENTIN ZSIFKOVITS 

Menschenwürde-Menschenrechte 

Schon die Französische Revolution liefert ein 
Beispiel dafür, daß es zwischen der Verkündi­
gung und der Beachtung von Menschenrech­
ten schmerzliche Diskrepanzen geben kann. 
Das läßt sich im Lauf der Geschichte - inner­
kirchlich und außerkirchlich - immer wieder 
beobachten. Dennoch kann man die Erfah­
rungmachen, daß die Appelle nach der Einhal­
tung der Menschenrechte langfristig nicht 
ganz ohne Wirkung bleiben. Dies zeigt auch 
der Autor, Professor für Ethik und Sozialwis­
senschaft an der Theologischen Fakultät Graz, 
im folgenden Beitrag auf. (Redaktion) 

1. Einleitung 

In einem Arbeitspapier der Päpstlichen 
Kommission Iustitia et Pax, das 1974 ver­
abschiedet und 1975 publiziert wurde und 
das den Titel "Die Kirche und die Men­
schenrechte" trägt, heißt es unter 
anderem: 

Es gab ,,2eiten in der Geschichte der Kirche, in denen 
die Menschenrechte in Wort und Tat nicht mit genü­
gender Klarheit oder Energie gefördert oder vertei­
digt wurden. Heute stellt die Kirche durch ihr Lehr­
amt und ihre Tätigkeit einen wichtigen Faktor auf 
dem Gebiet der Menschenrechte dar. Ihr Beitrag 
wird sehr geschätzt, und die Gesellschaft sucht ihren 
Rat, auf daß die gemeinsame Bemühung für eine vol­
le Anerkennung der Menschenrechte sich als wirk­
sam und fruchtbar erweisen möge. Aber wir müssen 
zugeben, daß dies nicht immer so war. Es gab Zeiten, 
in denen die geschichtliche Entwicklung zur Aner­
kennung der Menschenrechte von bürgerlichen und 

kirchlichen Stellen durch Argumente und institutio­
nelle Strukturen verdeckt wurde, die diesen Fort­
schritt hemmten. Wir sind uns dessen wohl bewußt, 
daß die Haltung der Kirche in den letzten zwei Jahr­
hunderten gegenüber den Menschenrechten nur zu 
oft durch Zögern, Einsprüche und Vorbehalte 
gekennzeichnet war. Gelegentlich kam es auf katho­
lischer Seite sogar zu heftigen Reaktionen gegen jede 
Erklärung der Menschenrechte im Geiste des Libera­
lismus und des Laizismus."1 

Als Erklärung dieser ablehnenden Hal­
tung von seiten des päpstlichen Lehramts 
führt dann das Arbeitspapier an: 

„Die grundlegenden Veränderungen, hervorgerufen 
durch die neuen Ideale der Freiheit, des Fortschritts 
und der Verteidigung der Menschenrechte in der 
Aufklärung und der Französischen Revolution, die 
Säkularisation der Gesellschaft gegen den Klerika­
lismus, die dringende Notwendigkeit, dem Indiffe­
rentismus, dem Naturalismus und vor allem dem 
totalitären und antiklerikalen Laizismus (liberal im 
Denken, aber feindlich gegen jede Religion) zu 
widerstehen: all das bewog die Päpste oft zur Vor­
sicht und Ablehnung, ja manchmal sogar zur offe­
nen Feindschaft und Verurteilung."2 

2. Christentum, Menschenwürde und 
Menschenrechte3 

Aber - Gott sei Dank - gab es in der 
Geschichte der katholischen Kirche nicht 
nur manches, was als Ablehnung, ja sogar 
Mißachtung der Menschenrechte zu zäh­
len ist, sondern auch vieles, was als Fun­
dament, Förderung und Verteidigung der 
Menschenrechte gelten kann und zwar 

1 Die Kirche und die Menschenrechte. Ein Arbeitspapier der Päpstlichen Kommission Justitia et Pax, Mün­
chen 1976, 8. 

2 Ebenda 8. 
3 Zum folgenden vgl. G. Wildmann, Die Herkunftsgeschichte der Menschenrechte in theologischer Sicht, 

in: Jahrbuch f. Christi. Sozialwissenschaften, Bd. 21 (1980) 149-178; 0. Höfle, Die Menschenrechte in 
der Kirche, in: Handbuch der christlichen Ethik, Bd. 3, Freiburg/Br.1982, 234-255; L. Moulin, Christli­
che Quellen der Erklärung der Menschenrechte, in: E. W. Böckenförde - R. Spaemann (Hg.), Menschen­
rechte und Menschenwürde, Stutt\art 1987, 16-30; G. Luf, Menschenrechte im Verständnis der Kirchen, 
in: Staatslexikon, Bd. 3, Freiburg 1987, 1113-1117. 
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VvVon derründungdieserKirchebisheute aup stellt die Grundweisung utesta-
Sie greift ihrer Verkündigung zurück mentlicher Botschaft, die 1mM Glauben n

auf die biblische Botschaft, daß der Gott fundierte Liebe Gott unddenMen-
Mensch ach (Gottes Bild und Gileichnis schen mıiıt der Gerechtigkeit als Mindest-
geschaffen 1st ©1,26), e1n Geschaften- mal} der Liebe, eın festes Fundament der

Menschenrechte dar In demselben SinnsSenN, das jedem Menschen eiıne unantast-
bare Würde verleiht Dazu zählt In diesem sind ferner besonders betonenswert: die
Zusammenhang auch die Tatsache, biblischen Aussagen der Freiheit,
sich Gottes erster Wille auf grundlegende der die Menschen durch Christus berufen

worden sind (Gal 5,1:5,13), vVvVon derBedingungen des enschseins gerichtet
hat, zuallererst auf das Leben selbst (Gen Gleichheit aller Christus (Gal „26—28;
2,7) und sSemın!: Unantastbarkeit 9,6) dann vgl Kor 12,13; Kol 3.11) und von der
auf den Lebensraum des Menschen (2,8) Solidarität des Glaubensmit denen, diezu
auf die Mittel ZUIN Leben (2,9), die Arbeit Unrecht leiden Gal 6,2) Die Bibel weiß

und die Beziehung — Mann und aber auch VCd der ständigen Gefährdung
Frau 2,18—25), alles Vvon Gott frei der Menschenwürde durch die ünde:
gewährte aDen, die eın Mensch dem daraus ergibt sich auch e1n Verständnis für
anderen absprechen darf Als fundamen- eiıne institutionelle Absicherung der diese

Menschenwürde schützenden Menschen-taler Beitrag der Kirche ZUr Idee der Men-
schenrechte ist ferner die Verkündigung rechte Das bedeutendeMenschenrecht
der biblischen Botschaft von der Mensch- der CGewissens- und Religionsfreiheit WUlr-

werdung Gottes Jesus Christus und Von de mıiıt dem Blut der Märtyrer erkauft,
der damit verbundenen Berufung des wobei eiıne gewisse der spateren
Menschen Teilnahme Leben des Geschichte der Kirche darin liegt,
dreifaltigen Gottes anzuführen  -  ° SIEe dieses Menschenrecht Andersdenkenden
eiht dem Menschen eine unsagbare Wür- und Andersgläubigen gegenüber cht
de Deshalb heißt einer Weihnachts- (immer) entsprechend geachtet wurde
Oration, die der ältesten Gebetssamm- Nach der unrühmlichen Ablehnung von

Jung derWestkirche, 1Im „Sacramentarium Menschenrechten durch Gregor
onlanum”, enthalten ist und bis der Enzyklika „Mirarı Vos (1832) und
Liturgiereform des 11 Vatikanums als durch Pius der Enzyklika ‚Quanta
Gebet bei der Opferung der Messe Vel- CcCura und 1mM Syllabus (1864) hat
wendet wurde, mıtec Gott, duast XII mıit seiner Enzyklika „Rerum
den Menschen in seiner Würde wunder- Novarum“ Von 1891 die positive katho-
bar erschatten und och wunderbarer lische Menschenrechtstradition wieder
erneuert; durch das Geheimnis aufgenommen. Die katholische
dieses Wassers und We  ınes teilnehmen n eute Wort und Jat den wich-
der Gottheit dessen, der sich herabgelas- tigsten Schützern und Förderern der Men-

hat, unsere enschennatur anzuneh- schenrechte, manchen Diktaturen oft
Mell, Jesus Christus, eın Sohn, üunser den wenigen auch tatsächlich erfolgrei-
Herr“ amlı! CNg verbunden ist die bibli- chen Aus den letzten Jahrzehnten sind
sche Botschaft Von der Kindschaft aller dazu wichtigen Dokumenten
Menschen in ott und der Geschwister- erwähnen: Die Enzyklika „Pacem terris  La
ichkeit aller ın und durch Christus. Über- ohannes XAIN., der der aps einen

4 Zit nach Das vollständige römische Meßbhuch Anschluß das Meßbuch ® Anselm Schott,
Freiburg/Br. 1956, 455.
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von der Gründung dieser Kirche bis heute. 
Sie greift in ihrer Verkündigung zurück 
auf die biblische Botschaft, daß der 
Mensch nach Gottes Bild und Gleichnis 
geschaffen ist (Gen 1,26), ein Geschaffen­
sein, das jedem Menschen eine unantast­
bare Würde verleiht. Dazu zählt in diesem 
Zusammenhang auch die Tatsache, daß 
sich Gottes erster Wille auf grundlegende 
Bedingungen des Menschseins gerichtet 
hat, zuallererst auf das Leben selbst (Gen 
2,7) und seine Unantastbarkeit (9,6), dann 
auf den Lebensraum des Menschen (2,8), 
auf die Mittel zum Leben (2,9), die Arbeit 
(2,15) und die Beziehung von Mann und 
Frau (2,18-25), alles von Gott frei 
gewährte Gaben, die kein Mensch dem 
anderen absprechen darf. Als fundamen­
taler Beitrag der Kirche zur Idee der Men­
schenrechte ist ferner die Verkündigung 
der biblischen Botschaft von der Mensch­
werdung Gottes in Jesus Christus und von 
der damit verbundenen Berufung des 
Menschen zur Teilnahme am Leben des 
dreifaltigen Gottes anzuführen: sie ver­
leiht dem Menschen eine unsagbare Wür­
de. Deshalb heißt es in einer Weihnachts­
Oration, die in der ältesten Gebetssamm­
lung der Westkirche, im "Sacramentarium 
Leonianum': enthalten ist und bis zur 
Liturgiereform des II. Vatikanums als 
Gebet bei der Opferung der hl. Messe ver­
wendet wurde, mit Recht: JJ Gott, du hast 
den Menschen in seiner Würde wunder­
bar erschaffen und noch wunderbarer 
erneuert; laß uns durch das Geheimnis 
dieses Wassers und Weines teilnehmen an 
der Gottheit dessen, der sich herabgelas­
sen hat, unsere Menschennatur anzuneh­
men, Jesus Christus, dein Sohn, unser 
Herr.u4 Damit eng verbunden ist die bibli­
sche Botschaft von der Kindschaft aller 
Menschen in Gott und der Geschwister­
lichkeit aller in und durch Christus. Über-
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haupt stellt die Grundweisung neutesta­
mentlicher Botschaft, die im Glauben an 
Gott fundierte Liebe zu Gott und den Men­
schen mit der Gerechtigkeit als Mindest­
maß der Liebe, ein festes Fundament der 
Menschenrechte dar. In demselben Sinn 
sind ferner besonders betonenswert: die 
biblischen Aussagen von der Freiheit, zu 
der die Menschen durch Christus berufen 
worden sind (Gai 5,1;5,13), von der 
Gleichheit aller in Christus ( Gai 3,26-28; 
vgl. 1 Kor 12,13; Kol 3,11) und von der 
Solidarität des Glaubens mit denen, die zu 
Unrecht leiden (Gai 6,2). Die Bibel weiß 
aber auch von der ständigen Gefährdung 
der Menschenwürde durch die Sünde; 
daraus ergibt sich auch ein Verständnis für 
eine institutionelle Absicherung der diese 
Menschenwürde schützenden Menschen­
rechte. Das so bedeutende Menschenrecht 
der Gewissens- und Religionsfreiheit wur­
de mit dem Blut der Märtyrer erkauft, 
wobei eine gewisse Tragik in der späteren 
Geschichte der Kirche darin liegt, daß 
dieses Menschenrecht Andersdenkenden 
und Andersgläubigen gegenüber nicht 
(immer) entsprechend geachtet wurde. 
Nach der unrühmlichen Ablehnung von 
Menschenrechten durch Gregor XVI. in 
der Enzyklika "Mirari vosu (1832) und 
durch Pius IX. in der Enzyklika ,,Quanta 
curau (1864) und im Syllabus (1864) hat 
Leo XIII. mit seiner Enzyklika nRerum 
Novarumu von 1891 die positive katho­
lische Menschenrechtstradition wieder 
aufgenommen. Die katholische Kirche 
zählt heute in Wort und Tat zu den wich­
tigsten Schützern und Förderern der Men­
schenrechte, in manchen Diktaturen oft 
zu den wenigen auch tatsächlich erfolgrei­
chen. Aus den letzten Jahrzehnten sind 
dazu an wichtigen Dokumenten zu 
erwähnen: Die Enzyklika "Pacem in terrisu 
Johannes XXIII., in der der Papst einen 

4 Zit. nach: Das vollständige römische Meßbuch ... im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott, 
Freiburg/B~ 1956,455. 
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Katalog Menschenrechten aufzählt vVon Gerechtigkeit ZUuU reden, allererster LE
dem el die Aussage voranstellt cselbst Vor Augen gerecht stehen muß (Nr
„Jedem menschlichen usammenleben das guf 41) Nr CIBENEN DBereich der rche ıst

jedes Recht unbedingt achtengeordnet und chtbar g soll mul das Prinzip
zugrunde liegen da(l3 jeder Person Ist kr hat In der Botschaft iber Menschenrechte

Natur, diemiıt Vernunft und Willens!  @1 a uUu5- und Versöhnung werden als heute eson-
el15( hat daher-sich RKechte und Pflich-
f dieunmittelbarundgleichzeitig seiner Natur ders bedrohte Menschenrechte
hervorgehen das Recht auf Leben das Recht auf

sozio-Okonomische Rech politi-einzelnen Rechten werden genannt
DasRecht aufLebenundLebensunterhalt sche und kulturelle Rechte I_j.)(“! das

Recht auf Religionsfreiheit Abschließendmoralische und kulturelle Rechte, das
Recht auf Gottesverehrung, das Recht auf wird bekräftigt

Licht der uns Pflicht derEvangelisie-freie Wahl des Lebensstandes, Rechte
und in Auftrages die Frohe Bot-wirtschaftlicher Hinsicht das Recht auf

Gemeinschaftsbildung, das Recht auf schaft verkünden, Destärken WT PItE

Entschlossenheit die des Menschen und die
Auswanderung und Einwanderung Versöhnungüberall inderKircheund in derWelt VvVon

Rechte politischen nhalts Diese Rechte heute ZUu rdern
werden In der Würde der menschlichen Schließlich sind der nachkonziliaren
erson fundiert So heißt Z B Nr die engagılerten Aussagen Jet-
Von acem terrıIs „AausSs der Würde der zuzigen aps Johannes Paul I]
menschlichen Person entspringt auch das erwähnen
Recht Bewußltsein EIBENET Verantwor- Kernstück der Begründung der Men-

wirtschaftliche Unternehmungen Z schenrechte bei Johannes Paul ist die
betreiben el sind die Dokumente Verbindung Von Personwürde, Christolo-
des Vatikanischen Konzils zu und Menschenrechten Im Sinne
Pl  pa insbesondere die Erklärung iber die ethischen Personalismus erfolgt dabei
Religionsftreiheit Dignitatis humanae Santhropologische Begründung durch
der das eC auf Religionsfreiheit als Sallgemeine Bezugnahme auf die Wür-
Ausdruck der Würde der menschlichen de des Menschen Dazu trıttSdarüber
Person anerkannt und in derOffenbarung hinausgehende christliche Fundierung
fundiert wird Aus der nachkonziliaren 15nerbesonderenbiblisch-christologi-
Entwicklung stammendieAussagen zwei- schen Perspektive, u$s welcher erst der

Bischofssynoden, und ZWarTr die Bot- Mensch etztlich begreifen könne, wWorin
schaft der Bischofssynode De 1ustıitıa in se1ne wahre Würde bestehe und welches
mundo (1971) und die Botschaft der SEe1INe Berufung und endgültige
Bischofssynode ber Menschenrechte estimmung D Wie z letzten
und Versöhnung (1974) Aus der ers  e- Enzyklika der Entwicklungsenzyklika

Botschaft sind besonders die Sollicitudo socialis ersehen ist
selbstkritischen Aussagen von Nr 41 und sieht der aps die Menschenrechte in

Nr 472 hervorzuheben eENgET Beziehung ZUTFr Entwicklung der
Weilß} die Kirche csich verpflichtet Zeugnis geben enschen, Nationen und Völker

S0 heißt a“ dort „Ebenfalls n Entwick-für die Gerechtigkeit dann weiß 51€ uch und
werlr I1sich anmali! den Menschen Jungstyp nicht wirklich des Menschen würdig, der

Pacem  1 ITIS, a
5 Botschaft des Papstes und der Bischo  e über „Menschenrechte und Versöhnung iN: Kirchliches

Verordnungs-Blatt für die Die  ‚O0zese Graz-Seckau XI 1974, 97—098, D  45
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Katalog von Menschenrechten aufzählt, 
dem er die Aussage voranstellt: 
„Jedem menschlichen Zusammenleben, das gut 
geordnet und fruchtbar sein soll, muß das Prinzip 
zugrunde liegen, daß jeder Mensch Person ist. Er hat 
eine Natur, die mit Vernunft und Willensfreiheit aus­
gestattet ist; er hat daher aus sich Rechte und Pflich­
ten, die unmittelbar und gleichzeitig aus seiner Natur 
hervorgehen."5 

An einzelnen Rechten werden genannt: 
Das Recht auf Leben und Lebensunterhalt, 
moralische und kulturelle Rechte, das 
Recht auf Gottesverehrung, das Recht auf 
freie Wahl des Lebensstandes, Rechte in 
wirtschaftlicher Hinsicht, das Recht auf 
Gemeinschaftsbildung, das Recht auf 
Auswanderung und Einwanderung sowie 
Rechte politischen Inhalts. Diese Rechte 
werden in der Würde der menschlichen 
Person fundiert. So heißt es z. B. in Nr. 20 
von Pacem in terris: "aus der Würde der 
menschlichen Person entspringt auch das 
Recht, im Bewußtsein eigener Verantwor­
tung wirtschaftliche Unternehmungen zu 
betreiben." Weiters sind die Dokumente 
des II. Vatikanischen Konzils zu erwäh­
nen, insbesondere die Erklärung über die 
Religionsfreiheit "Dignitatis humanae", in 
der das Recht auf Religionsfreiheit als 
Ausdruck der Würde der menschlichen 
Person anerkannt und in der Offenbarung 
fundiert wird. Aus der nachkonziliaren 
Entwicklung stammen die Aussagen zwei­
er Bischofssynoden, und zwar die Bot­
schaft der Bischofssynode "De iustitia in 
mundo" (1971) und die Botschaft der 
Bischofssynode über "Menschenrechte 
und Versöhnung" (1974). Aus der erstge­
nannten Botschaft sind besonders die 
selbstkritischen Aussagen von Nr. 41 und 
Nr. 42 hervorzuheben: 

„Weiß die Kirche sich verpflichtet, Zeugnis zu geben 
für die Gerechtigkeit, dann weiß sie auch und aner­
kennt, daß wer immer sich anmaßt, den Menschen 

5 Pacem in terris, art. 9. 

Zsifkovits / Menschenwürde - Menschenrechte 

von Gerechtigkeit zu reden, an allererster Stelle 
selbst vor ihren Augen gerecht dastehen muß: (Nr. 
41) und Nr. 42: ,.Im eigenen Bereich der Kirche ist 
jedes Recht unbedingt zu achten: 

In der Botschaft über "Menschenrechte 
und Versöhnung" werden als heute beson­
ders bedrohte Menschenrechte genannt: 
das Recht auf Leben, das Recht auf Nah­
rung, sozio-ökonomische Rechte, politi­
sche und kulturelle Rechte sowie das 
Recht auf Religionsfreiheit. Abschließend 
wird bekräftigt: 
,.Im Licht der uns auferlegten Pflicht der Evangelisie­
rung und in Kraft unseres Auftrages, die Frohe Bot­
schaft zu verkünden, bestärken wir unsere eigene 
Entschlossenheit, die Rechte des Menschen und die 
Versöhnung überall in der Kirche und in der Welt von 
heute zu fördem:6 

Schließlich sind aus der nachkonziliaren 
Ära die engagierten Aussagen unseres jet­
zigen Papstes Johannes Paul II. zu 
erwähnen. 
Kernstück der Begründung der Men­
schenrechte bei Johannes Paul II. ist die 
Verbindung von Personwürde, Christolo­
gie und Menschenrechten. Im Sinne eines 
ethischen Personalismus erfolgt dabei 
eine anthropologische Begründung durch 
eine allgemeine Bezugnahme auf die Wür­
de des Menschen. Dazu tritt eine darüber 
hinausgehende christliche Fundierung 
aus einer besonderen biblisch-christologi­
schen Perspektive, aus welcher erst der 
Mensch letztlich begreifen könne, worin 
seine wahre Würde bestehe und welches 
seine Berufung und seine endgültige 
Bestimmung sei. Wie aus seiner letzten 
Enzyklika, der Entwicklungsenzyklika 
"Sollicitudo rei socialis" zu ersehen ist, 
sieht der Papst die Menschenrechte in 
enger Beziehung zur Entwicklung der 
Menschen, Nationen und Völker. 
So heißt es dort u. a.: ,,Ebenfalls wäre ein Entwick­
lungstyp nicht wirklich des Menschen würdig, der 

6 Botschaft des Papstes und der Bischofssynode über „Menschenrechte und Versöhnung" in: Kirchliches 
Verordnungs-Blatt für die Diözese Graz-Seckau XII, 1974, 97-98, 98. 
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nıicht auch die persönlichen und gesellschaftlichen, Folgende Wahrheiten erachten W  I_ als
wirtschaftlichen und politischen Menschenrechte, selbstverständlich dalß alle Menschen
diehteder atıonen und Öölker eingeschlossen, gleich geschaffen sind VvVon ihremach! und tördern würde Und €  e1iNE h21[

ImSBereich eden Nation erhält Schöpter mıiıt unveräußerlichen
die Achtung allerMenschenrechteeine großeBedeu- RKechten ausgestattet sind daß dazu
t' besonders dashtauf Leben jedem Stadi- Leben, Freiheit und das Streben ach
E Existenz, die Rechte der Familie, insofern Glück gehören
SIE die sozlale Grundgemeinschaft oder Zelle der In der Folgezeit hielten dann die Men-Ist die Ge  tigkeit inden Arbeitsver-
tnissen; die Rechte die dem Leben derpolitischen schenrechte als Grundrechte Einzug in
Gemeinschaft alc solcher innewohnen; die verschiedene Staatsverfassungen

der transzendenten des Menschen, Als die Völkerrechtsgemeinschaft ach
angefangen beim aufFreiheit den CIBCENCN reli-
giOSEN Glauben mnnen und praktizieren den Greueln desZweiten Weltkriegs der

Gründung der Vereinten Nationen alsSoviel z.u eHNUSECEN Dokumenten der katho-
ischen Kirche ber die Menschenrechte SInstitution ZUT Sicherung und Förde-

TIung des Friedensnen NeuanfangZ set-

Entwicklung der Menschenrechte auf
zen versuchte, da Warlr Aur folgerichtig,
daß Neubesinnung auf die geradeweltlicher Fbene auch in der Nazi-Diktatur mıiıt Füßen

Gerade die Tatsache, daß 1 Dezember geftretene Menschenwürde eın Bekenntnis
1988 das A( Jahresgedächtnis der Allge- zı den grundlegenden und Frei-

heiten der menschlichen Person, ebenmeinen Erklärung der Menschenrechte
durch die Generalversammlung der Ver- den Menschenrechten, ablegte
einten Nationen gefeiert wurde und Abs + der Charta der Vereinten Nationen
1i Ugus 1989 das 200jährige Jahresge- wird die internationale Zusammenarbeit
dächtnis der Erklärung der Rechte des zum Zwecke des Friedens und Festi-
Menschen und Bürgers durch die revolu- ZunNng der „Achtung den enschen-
tionare französische Nationalversamm- rechten und Grundfreiheiten alle hne
lung zu feiern WIrN  d erınnert daran, Unterschied der KRasse, des Geschlechts,

A#  0die modernen Menschenrechte ;  —  an  a der Sprache der der Religio einem
che ihrer Wurzeln und Fördererq libera- der Ziele der erklärt Art der
len, außerchristlichen außer- und antı- genannten ung verpflichtet die Mit-
kirchlichen und mn allgemein humanen gliedstaaten ZUT Zusammenarbeit zwecks
Bereich haben inige wichtige Men- Erreichung der inArt 55 genannten Ziele,
schenrechtsdokumente den Ötaatsver- denen auch die allgemeine Achtung
fassungen bzw auf Völkerrechtsebene und Verwirklichung der enschenrechte

zähltsollen im folgenden kurz erwähntwerden
nr  < Juli 1776 verkündete der Phil- 10 Dezember 1948 verabschiedete

adelphia versammelte Kongreß VON Ver- dann die Generalversammlung der Ver-
tretern cder 13 amerikanischen Kolonien eiınten Nationen die Allgemeine Erklä-
die VoN efferson Ormulierte nab- der Menschenrechte die einen

Markstein der Geschichte und Verbrei-hängigkeitserklärung mıiıt den Worten

7 Sollicitudo socialis, 33
Ebenda,
t. nach J. Musulin (Hg.) Proklamationen der Freiheit, 1959,
Charta der Vereinten Nationen vom uni 1945, zı nach P y P  Pulte (Hg ), Menschenrechte. Texte interna-
tionaler Abkommen, Pakte und Konventionen, Leverkusen 25—55, 2

Zsifkovits / Menschenwürde - Menschenrechte 

nicht auch die persönlichen und gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Menschenrechte, 
die Rechte der Nationen und Völker eingeschlossen, 
achten und fördern würde:7 Und eine weitere Stelle 
sagt: ,,Im inneren Bereich einer jeden Nation erhält 
die Achtung aller Menschenrechte eine große Bedeu- / 
tung: besonders das Recht auf Leben in jedem Stadi­
um seiner Existenz, die Rechte der Familie, insofern 
sie die soziale Grundgemeinschaft oder 'Zelle der 
Gesellschaft' ist; die Gerechtigkeit in den Arbeitsver­
hältnissen; die Rechte, die dem Leben der politischen 
Gemeinschaft als solcher innewohnen; die Rechte 
aus der transzendenten Berufung des Menschen, 
angefangen beim Recht auf Freiheit, den eigenen reli­
giösen Glauben zu bekennen und zu praktizieren . ..s 

Soviel zu einigen Dokumenten der katho­
lischen Kirche über die Menschenrechte. 

3. Entwicklung der Menschenrechte auf 
weltlicher Ebene 

Gerade die Tatsache, daß im Dezember 
1988 das 40. Jahresgedächtnis der "Allge­
meinen Erklärung der Menschenrechte" 
durch die Generalversammlung der Ver­
einten Nationen gefeiert wurde und daß 
im August 1989 das 200jährige Jahresge­
dächtnis der "Erklärung der Rechte des 
Menschen und Bürgers" durch die revolu­
tionäre französische Nationalversamm­
lung zu feiern sein wird, erinnert daran, 
daß die modernen Menschenrechte man­
che ihrer Wurzeln und Förderer im libera­
len, außerchristlichen, außer- und anti­
kirchlichen und im allgemein humanen 
Bereich haben. Einige wichtige Men­
schenrechtsdokumente in den Staatsver­
fassungen bzw. auf Völkerrechtsebene 
sollen im folgenden kurz erwähnt werden. 
Am 4. Juli 1776 verkündete der in Phil­
adelphia versammelte Kongreß von Ver­
tretern der 13 amerikanischen Kolonien 
die von Th. Jefferson formulierte Unab­
hängigkeitserklärung mit den Worten: 

Sollicitudo rei socialis, art. 33. 
Ebenda, art. 33. 
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"Folgende Wahrheiten erachten wir als 
selbstverständlich: daß alle Menschen 
gleich geschaffen sind; daß sie von ihrem 
Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen 
Rechten ausgestattet sind; daß dazu 
Leben, Freiheit und das Streben nach 
Glück gehören."9 

In der Folgezeit hielten dann die Men­
schenrechte als Grundrechte Einzug in 
verschiedene Staatsverfassungen. 
Als die Völkerrechtsgemeinschaft nach 
den Greueln des Zweiten Weltkriegs in der 
Gründung der Vereinten Nationen als 
einer Institution zur Sicherung und Förde­
rung des Friedens einen Neuanfang zu set­
zen versuchte, da war es nur folgerichtig, 
daß sie in Neubesinnung auf die gerade 
auch in der Nazi-Diktatur mit Füßen 
getretene Menschenwürde ein Bekenntnis 
zu den grundlegenden Rechten und Frei­
heiten der menschlichen Person, eben zu 
den Menschenrechten, ablegte. In Art. 1 
Abs. 3 der Charta der Vereinten Nationen 
wird die internationale Zusammenarbeit 
zum Zwecke des Friedens und zur Festi­
gung der "Achtung vor den Menschen­
rechten und Grundfreiheiten für alle ohne 
Unterschied der Rasse, des Geschlechts, 
der Sprache oder der Religion"10 zu einem 
der Ziele der UNO erklärt. Art 56 der 
genannten Satzung verpflichtet die Mit­
gliedstaaten zur Zusammenarbeit zwecks 
Erreichung der in Art. 55 genannten Ziele, 
zu denen auch die allgemeine Achtung 
und Verwirklichung der Menschenrechte 
zählt. 
Am 10. Dezember 1948 verabschiedete 
dann die Generalversammlung der Ver­
einten Nationen die Allgemeine Erklä­
rung der Menschenrechte, die einen 
Markstein in der Geschichte und Verbrei-

9 Zit. nach J. Musulin (Hg.), Proklamationen der Freiheit, Frankfurt/M. 19S9, 63. 
10 Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, zit. nach P. Pulte (Hg.), Menschenrechte. Texteinterna­

tionaler Abkommen, Pakte und Konventionen, Leverkusen 21976, 25-SS, 26. 
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(ung der Menschenrechte darstellt S10N Menschenrechte und dem Uro-
dieser UN-Menschenrechtsdeklaration päischen Gerichtshof als Kontrollorga-
hat erstmals ın der Geschichte eine inter- e die Europäische Sozialcharta VOT

nationale politische OUrganisation auf der 1961; die beiden 1966 ZUr Unterzeichnung
Grundlage des Bekenntnisses ZUr Men- autfgelegten und 1976 getretenen
schenwürde und mıiıt dem Anspruch auf UN-Menschenrechtskonventionen Pakt
weltweiten Konsens die Menschenrechte iDxerwirtschaftliche, soziale und kulturel-
als richtungsweisende Norm und als Fun- le Rechte und Pakt ber bürgerliche und
dament ihrer Tätigkeit ftormuliert und politische Rechte), und schließlich die
proklamiert. der Präambel dieser rechtlich ZWarl nicht verbindliche, aber
Erklärung heißt Ü, a, rechtlich doch Tevante Schlußakte der

Konferenz ber Sicherheit und Zusam-„Da die Anerkennung der allen ern der
menschlichen Familie innewohnenden Würde und menarbeit Europa Von 1975, die
ihrer gleichen und unveräußerlichen die Abschnitt die „Achtung der Men-
Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des
Friedens der Welt bildet, verkündet (ene-

schenrechte und Grundtreiheiten, e1n-
schließlich der Gedanken-, Gewissens-ralversammlung die vorliegende allgemeine FErklä- ‚Religions- der Überzeugungsfreiheitul

derMensch: das Von allen Ikern
und Nationen zı erreichende gemeinsame Anliegen hat ließe sich och eiıne
Ideal 11 Reihe weiterer internationaler Abkom-

folgt dann eın breit angelegter Katalog men und Erkl  ärungen ZUum Schutz und ZUX

von Menschenrech:mıit denklassischen Förderung derMenschenrechte anführen,
Abwehrrechten, den grundlegenden Exi- doch die bisher erwähnten genü-
stenzrechten, den Teilhaberechten und zeigen, die Völkergemein-
den sozialen Gewährleistungsrechten. schaft auf regionaler und universaler Ebe-
Zum Abschlufß ist In Art 20 von den mit ME eıneindeutiges Bekenntnis zZzu den Men-
den Menschenrechten notwendigerweise schenrechten ablegt.
korrespondierenden Grundpflichten die
Rede 4, Zum Inhalt und Gliederung der
Diese UN-Menschenrechtsdeklaration ist Menschenrechte

och keine geltende Völkerrechtsre- Was den Inhalt der Menschenrechte
gel, S1Ee wurde aber richtungsweisend gibt einen von allen

Staaten dieser Welt als rechtlich verbind-spätere partielle oder universelle Öölker-
rechtsregelungen und Maßnahmen ich anerkannten gleichlautenden Men-
Schutze und ZUr Förderung der grundle- schenrechtskatalog; Vergleich der

Menschenrechtstexte ın den verschiede-genden Rechte und Freiheiten des Men-
schen. In diesem Sinn sind U, d., nennen: nen Staatsverfassungen, internationalen
die 1950 unterzeichnete und 1953 Konventionen und Proklamationen zeigt
getretene ..  Europ  alsCc  he Konvention aber eine prinzipielle Einigkeit über eıne

Reihe VO Menschenrechten. Dazu zählenSchutze der Menschenrechte und rund-
freiheiten mıit der Europäischen Kommis- die von Herzog" als Lebensrechte

menne Erklärung der Menschenrechte Vom Dezember 1948, _ nach Pulte (Hg.)} Menschen-
rechte, 61—67,
Schlußakte derKonferenzüber Sicherheitund Zusammenarbeit in Europa (K5S: Helsinki} Heidel-
MEeV| Hg.), DieMe:Erklärungen, Verfassungsartikel, Internationale Abkommen, Pader-
born *1982, 316—318, 4317

Herzog. Friede und Menschenrechte, 1Ikens (Hg.), Christliche Ethik und Sicherheitspolitik,
Frankfurt/M. 1982, 89.—090, 03
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tung der Menschenrechte darstellt. In 
dieser UN-Menschenrechtsdeklaration 
hat erstmals in der Geschichte eine inter­
nationale politische Organisation auf der 
Grundlage des Bekenntnisses zur Men­
schenwürde und mit dem Anspruch auf 
weltweiten Konsens die Menschenrechte 
als richtungsweisende Norm und als Fun­
dament ihrer Tätigkeit formuliert und 
proklamiert. In der Präambel dieser 
Erklärung heißt es u. a.: 

„Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der 
menschlichen Familie innewohnenden Würde und 
ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die 
Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des 
Friedens in der Welt bildet, . . . verkündet die Gene­
ralversammlung die vorliegende allgemeine Erklä­
rung der Menschenrechte als das von allen Völkern 
und Nationen zu erreichende gemeinsame 
Ideal .. : 11 

Es folgt dann ein breit angelegter Katalog 
von Menschenrechten mit den klassischen 
Abwehrrechten, den grundlegenden Exi­
stenzrechten, den Teilhaberechten und 
den sozialen Gewährleistungsrechten. 
Zum Abschluß ist in Art. 29 von den mit 
den Menschenrechten notwendigerweise 
korrespondierenden Grundpflichten die 
Rede. 
Diese UN-Menschenrechtsdeklaration ist 
zwar noch keine geltende Völkerrechtsre­
gel, sie wurde aber richtungsweisend für 
spätere partielle oder universelle Völker­
rechtsregelungen und Maßnahmen zum 
Schutze und zur Förderung der grundle­
genden Rechte und Freiheiten des Men­
schen. In diesem Sinn sind u. a. zu nennen: 
die 1950 unterzeichnete und 1953 in Kraft 
getretene Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grund­
freiheiten mit der Europäischen Kommis-
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sion für Menschenrechte und dem Euro­
päischen Gerichtshof als Kontrollorga­
nen; die Europäische Sozialcharta von 
1961; die beiden 1966 zur Unterzeichnung 
aufgelegten und 1976 in Kraft getretenen 
UN-Menschenrechtskonventionen (Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturel­
le Rechte und Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte), und schließlich die 
rechtlich zwar nicht verbindliche, aber 
rechtlich doch relevante Schlußakte der 
Konferenz über Sicherheit und Zusam­
menarbeit in Europa von 1975, die in 
Abschnitt VII. die "Achtung der Men­
schenrechte und Grundfreiheiten, ein­
schließlich der Gedanken-, Gewissens­
,Religions- oder ÜberzeugungsfreiheW12 

zum Anliegen hat. Es ließe sich noch eine 
Reihe weiterer internationaler Abkom­
men und Erklärungen zum Schutz und zur 
Förderung der Menschenrechte anführen, 
doch dürften die bisher erwähnten genü­
gen, um zu zeigen, daß die Völkergemein­
schaft auf regionaler und universaler Ebe­
ne ein eindeutiges Bekenntnis zu den Men­
schenrechten ablegt. 

4. Zum Inhalt und zur Gliederung der 
Menschenrechte 

Was den Inhalt der Menschenrechte 
anlangt, so gibt es zwar keinen von allen 
Staaten dieser Welt als rechtlich verbind­
lich anerkannten gleichlautenden Men­
schenrechtskatalog; ein Vergleich der 
Menschenrechtstexte in den verschiede­
nen Staatsverfassungen, internationalen 
Konventionen und Proklamationen zeigt 
aber eine prinzipielle Einigkeit über eine 
Reihe von Menschenrechten. Dazu zählen 
die von R. Herzog13 als Lebensrechte 

11 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, zit. nach Pulte (Hg.), Menschen­
rechte, 61-67, 61. 

12 Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE Helsinki) in: W. Heidel­
meyer (Hg.), Die Menschenrechte. Erklärungen, Verfassungsartikel, Internationale Abkommen, Pader­
bom 31982, 316-318, 317. 

13 R. Herzog. Friede und Menschenrechte, in: E. Wilkens (Hg.), Christliche Ethik und Sicherheitspolitik, 
Frankfurt/M. 1982, 89-99, 93f. 
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bezeichneten Menschenrechte wIıe das csetze unmittelbar vollziehbares Recht
Recht auf Leben und körperliche Unver- werden. Sonst würden andere Menschen-
sehrtheit einschließlich des Verbots der rechte negiert, e1m Recht auf Arbeit Z
Folter und der sogenannten Menschenver- das Recht auf Privateigentum auch an
suche, das Recht, Nur bestimmten Produktionsmitteln und das Recht auf
len und unter Beachtung bestimmter Kau- treie des Arbeitsplatzes. ber auch
telen der Freiheit beraubt rAN werden, wenn cht weiıt geht, l„  C die
SOWI]e das Recht auf eın wirtschaftliches sozialen Menschenrechte 1mM selben sStren-
Existenzminimum. Hınz kommen die SChHN Sinn des Wortes als Recht betrachtet
sogenannten Freiheitsrechtewıe das Recht wıe die liberalen Freiheitsrechte, zeichnet
der reiheit des enkens, der religiösen S1| eine gewIlsse Dannung zwischen
undweltanschaulichen Überzeugung, der diesen beiden Kategorien ab, eine Span-
Meinungsbildung und Meinungsäuße- Aung, die übrigens auch bei den Vereinten

das echt der Versammlungs- und Nationen sichtbar wird, z die Länder
Vereinigungsfreiheit, des Wohnens und der Dritten Welt verständlicherweise eine
der Nutzung sSeıines Eigentums, des Finsat- stärkere Berücksichtigung der sozjalen

enschenrec tordern und bereit-sind,Z65 Arbeitskraft und dergleichen.
Bei olchen Freiheitsrechten gibt 25 natuür- dafür Einschränkungen bzw. Verletzun-
ich Auffassungsunterschiede ber den gen derliberalen Freiheitsrechte KaufZzUu
Grad der jeweils gewährten bzw. nehmen. Hier zeigt sich übrigens das ural-
geschützten Freiheit. Solche Auffassungs- Spannungsverhältnis zwischen
unterschiede verstärken sich bei den SOBE- Gileichheit und Freiheit, das Ja alle Men-

Gleichheitsrechten und den schenrechte durchzieht. Gerade 1m Inter-
sOzialen Menschenrechten WIıe Z.. dem PESSE der Menschenwürde wird pPS nOLwen-
Recht aufArbeit..dn der deutschen Staats- dig seın, dieses Spannungsverhältnis kon-
ehre ist eine Einteilung der in der Staats- struktiv in Richtung eines Sowohl-
verfassung als Grundrechte 1ın Erschei- Als-Auch und nicht destruktiv lösen
Mun\_n, tretenden Menschenrechte drei und dabei VOT der sefährlichen yrannei
ategorien üblich: die klassischen Fre  1- eines Wertes ber andere auf der Hut zı
heitsrechte als die den Status negativus bleiben. Vor allem wird auch darum
darstellenden Abwehrrechte gegenüber gehen, die gegenseıltigen Bedingungsver-
dem aat; die politischen Teilhaberechte hältnisse der einzelnen ategorien der
als die den SIGEUS actıDus darstellenden Menschenrechte beachten, VOL

Rechte: und schließlich die sOzialen Men- allem auch eine gerechte Verteilung der
schenrechte als die den SIAEius nOSIHUUS (üter dieser Welt als wichtige Bas:  15 aller
darstellenden und auf Leistungen des Menschenrechte unddamit derRespektie-
Staates ausgerichtetenRechte Dabei ist  a Al und Förderung der Menschenwürde
betonen, die sozialen Menschenrech- anzustreben.

sinnvollerweise nicht 1n dem strengen eit einer Reihe Jahren wird ın der
Sinn wWwIe die klassischen Freiheitsrechte wissenschaftlichen Literatur und inner-

halb der Vereinten Nationen eine weitereals subjektiv-öffentliche und direkt e1ın-
klagbare Rechte 5CH den Staat begriffen Kategorie Von Menschenrechten sku-
werden dürfen, sondern als objektive tiert, sogenannte kollektive Menschen-
Rechtsnormen, welche Staatsaufgaben rechte bzw. Menschenrechte der „dritten
als unmittelbar geltendes echt formulie- Generation“”, wIı1e Z.. eın Menschenrecht
ren, den Staat einem positivenun VeOeTr- auf Frieden der eın ökologisches Men-
pflichten und erst durch Ausführungsge- schenrecht auf eiıne gesunde Umwelt.
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bezeichneten Menschenrechte wie das 
Recht auf Leben und körperliche Unver­
sehrtheit einschließlich des Verbots der 
Folter und der sogenannten Menschenver­
suche, das Recht, nur in bestimmten Fäl­
len und unter Beachtung bestimmter Kau­
telen der Freiheit beraubt zu werden, 
sowie das Recht auf ein wirtschaftliches 
Existenzminimum. Hinzu kommen die 
sogenannten Freiheitsrechte wie das Recht 
der Freiheit des Denkens, der religiösen 
und weltanschaulichen Überzeugung, der 
Meinungsbildung und Meinungsäuße­
rung, das Recht der Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit, des Wohnens und 
der Nutzung seines Eigentums, des Einsat­
zes seiner Arbeitskraft und dergleichen. 
Bei solchen Freiheitsrechten gibt es natür­
lich Auffassungsunterschiede über den 
Grad der jeweils gewährten bzw. 
geschützten Freiheit. Solche Auffassungs­
unterschiede verstärken sich bei den soge­
nannten Gleichheitsrechten und den 
sozialen Menschenrechten wie z. B. dem 
Recht auf Arbeit~J.n der deutschen Staats­
lehre ist eine Einteilung der in der Staats­
verfassung als Grundrechte in Erschei­
nung tretenden Menschenrechte in drei 
Kategorien üblich: die klassischen Frei­
heitsrechte als die den status negativus 
darstellenden Abwehrrechte gegenüber 
dem Staat; die politischen Teilhaberechte 
als die den status activus darstellenden 
Rechte; und schließlich die sozialen Men­
schenrechte als die den status positivus 
darstellenden und auf Leistungen des 
Staates ausgerichteten Rechte. Dabei ist zu 
betonen, daß die sozialen Menschenrech­
te sinnvollerweise nicht in dem strengen 
Sinn wie die klassischen Freiheitsrechte 
als subjektiv-öffentliche und direkt ein­
klagbare Rechte gegen den Staat begriffen 
werden dürfen, sondern als objektive 
Rechtsnormen, welche Staatsaufgaben 
als unmittelbar geltendes Recht formulie­
ren, den Staat zu einem positiven Tun ver­
pflichten und erst durch Ausführungsge-
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setze unmittelbar vollziehbares Recht 
werden. Sonst würden andere Menschen­
rechte negiert, beim Recht auf Arbeit z. B. 
das Recht auf Privateigentum auch an 
Produktionsmitteln und das Recht auf 
freie Wahl des Arbeitsplatzes. Aber auch 
wenn man nicht so weit geht, daß man die 
sozialen Menschenrechte im selben stren­
gen Sinn des Wortes als Recht betrachtet 
wie die liberalen Freiheitsrechte, zeichnet 
sich eine gewisse Spannung zwischen 
diesen beiden Kategorien ab, eine Span­
nung, die übrigens auch bei den Vereinten 
Nationen sichtbar wird, wo die Länder 
der Dritten Welt verständlicherweise eine 
stärkere Berücksichtigung der sozialen 
Menschenrechte fordern und bereit-sind, 
dafür Einschränkungen bzw. Verletzun­
gen der liberalen Freiheitsrechte in Kauf zu 
nehmen. Hier zeigt sich übrigens das ural­
ten Spannungsverhältnis zwischen 
Gleichheit und Freiheit, das ja alle Men­
schenrechte durchzieht. Gerade im Inter­
esse der Menschenwürde wird es notwen­
dig sein, dieses Spannungsverhältnis kon­
struktiv in Richtung eines Sowohl­
Als-Auch und nicht destruktiv zu lösen 
und dabei vor der gefährlichen Tyrannei 
eines Wertes über andere auf der Hut zu 
bleiben. Vor allem wird es auch darum 
gehen, die gegenseitigen Bedingungsver­
hältnisse der einzelnen Kategorien der 
Menschenrechte zu beachten, d. h. vor 
allem auch eine gerechte Verteilung der 
Güter dieser Welt als wichtige Basis aller 
Menschenrechte und damit der Respektie­
rung und Förderung der Menschenwürde 
anzustreben. 
Seit einer Reihe von Jahren wird in der 
wissenschaftlichen Literatur und inner­
halb der Vereinten Nationen eine weitere 
Kategorie von Menschenrechten disku­
tiert, sogenannte kollektive Menschen­
rechte bzw. Menschenrechte der ,,dritten 
Generation': wie z. B. ein Menschenrecht 
auf Frieden oder ein ökologisches Men­
schenrecht auf eine gesunde Umwelt. 
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Ohne auf das Für und Wider solcherMen- keine angeborenen unveräußerlichen
schenrechte näher einzugehen, S{ festge- Menschenrechte
halten So wichtig dieAppellfunktion sol- Der Vorrang des Kollektivs VOT dem £111-
cher Menschenrechte imm Blick auf tale zelinen und die dominierende Rolle der
Lebens- und Überlebensinteressen der sich Besitz der objektiven Gesetzmä-
Menschheit darf doch cht die Bigkeit derGeschichtewissenden undS
Problematik solch kollektiver Rechte daher die „wahren Interessen der Gesell-
übersehen werden, 08 infolge willkür- schaft definierenden Partei verbieten e  e11N
licher Beliebigkeit bei der Auslegung und den freiheitlich-demokratischen Staats-
Anwendung ZU!T rdung und Wesen eigentümliches Menschenrechts-
achtung bedingt respektierender verständnis Die rund- bzw Menschen-

der einzelnen kommen könnte rechte haben dem ufbau der kommuni-
stischen Geselischaft dienen So

5 Gefährdungen der Menschenrechte garantıe. B Art 50 der Verfassung
der die ede- Presse-, Versamm-

gibt S Gefährdung der Menschen- Jungs- Kundgebungs und Demonstra-
chte durch Inflation urchEInfla- tionsfreiheit Festigung und Entwick-
tion vVvVon Menschenrechtsformulierungen lung der sozialistischen Ordnung““ Sol-
kann unterUmständen der Gehalt derbis- cher Finalisierung und Instrumentalisie-
her wenigstens begrifflich gesicherten der Menschenrechte ent auch |V\ill
Menschenrechte ausgehöhlt die onkur- Marko teststellt die Theorie der
Te1z. unter den einzelnen Menschenrech Annahme VO der Einheit nicht NUur Kor-
ten welıter verschärft und dadurch letzt- respondenz!) VoNn Rechten und Pflichten,
iıch den Menschenrechten und der Men- „.die auf der ideologisch tixierten Annah-
schenwürde 11 Bärendienst erwıiesen INe der grundsätzlichen Interessenidenti-
werden d  ub  I Staat und Gesellschaft muıt denen
E  ıne weiıtere große Gefahr für die Men- der Bürger basiert da durch die proletari-
schenrechte liegt ın ihrer ideologischen sche Revolution und die Diktatur des Pro-
minterpretierung bzw Instrumentali- etariats die Ausbeutung abgeschafft
SICETUNG Das bekannteste und bedeutend- 7a So können also Menschenrechte
sote Beispiel dafür 1St die Menschenrechts- wieder mıiıt Hiınweis auf entispre-
deutung innerhalb des Marxismus-Leni- chende Pflichten vorenthalten werden

Während innerhalb der reiheit- Überhaupt stelltach dem dieVerwirk-
lich-demokratischen Staatsauffassungen lichung des Kommunismus die este Ver-
Menschenrechte subjektive, individuelle wirklichung der Menschenrechte dar
Rechte des einzelnen darstellen, die Solche Ideologisierung, Finalisierung und
kraft Menschseins zustehen und Instrumentalisierung ISst Freilich gee]gnet
auch dem Staat gegenüber geltend die Idee der Menschenrechte pervertı
gemacht werden können, stellen Mar- R Herzog hat cht W er ber
xismus-Leninismus Menschenrechte dieses Menschenrechtsverständnis
Gewährungen des Staates den einzel- schreibt versteht sich Von selbst
nen Erfüllung Funktion als Teil damit der ursprüngliche Sinn der Men-
des Kollektivs dar Es gibt Ort demnach schenrechte, wenıgstens Minimalpositio-

14 Verfassung (Grundgesetz) der Union dersozialistischen Sowjetrepubliken vom 7. Oktober 1977 (Auszug),
1l Heidelmeyer (Hg.), Menschenrechte 1160—172, 1

Marko, Menschenrechte in teuropa, in: Politicum, 7. Jg., ezember 1986, 3 . 44—46, 44.,
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Ohne auf das Für und Wider solcher Men­
schenrechte näher einzugehen, sei festge­
halten: So wichtig die Appellfunktion sol­
cher Menschenrechte im Blick auf vitale 
Lebens- und Überlebensinteressen der 
Menschheit wäre, so darf doch nicht die 
Problematik solch kollektiver Rechte 
übersehen werden, daß es infolge willkür­
licher Beliebigkeit bei der Auslegung und 
Anwendung zur Gefährdung und Miß­
achtung unbedingt zu respektierender 
Rechte der einzelnen kommen könnte. 

5. Gefährdungen der Menschenrechte 

Es· gibt eine Gefährdung der Menschen­
rechte durch "Inflation". Durch eine Infla­
tion von Menschenrechtsformulierungen 
kann unter Umständen der Gehalt der bis­
her wenigstens begrifflich gesicherten 
Menschenrechte ausgehöhlt, die Konkur­
renz unter den einzelnen Menschenrech­
ten weiter verschärft und dadurch letzt­
lich den Menschenrechten und der Men­
schenwürde ein Bärendienst erwiesen 
werden. 
Eine weitere große Gefahr für die Men­
schenrechte liegt in ihrer ideologischen 
Uminterpretierung bzw. Instrumentali­
sierung. Das bekannteste und bedeutend­
ste Beispiel dafür ist die Menschenrechts­
deutung innerhalb des Marxismus-Leni­
nismus. Während innerhalb der freiheit­
lich-demokratischen Staatsauffassungen 
Menschenrechte subjektive, individuelle 
Rechte des einzelnen darstellen, die ihm 
kraft seines Menschseins zustehen und 
auch dem Staat gegenüber geltend 
gemacht werden können, stellen im Mar­
xismus-Leninismus Menschenrechte 
Gewährungen des Staates an den einzel­
nen zur Erfüllung seiner Funktion als Teil 
des Kollektivs dar. Es gibt dort demnach 
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keine angeborenen, unveräußerlichen 
Menschenrechte. 
Der Vorrang des Kollektivs vor dem ein­
zelnen und die dominierende Rolle der 
sich im Besitz der objektiven Gesetzmä­
ßigkeit der Geschichte wissenden und von 
daher die "wahren" Interessen der Gesell­
schaft definierenden Partei verbieten ein 
den freiheitlich-demokratischen Staats­
wesen eigentümliches Menschenrechts­
verständnis. Die Grund- bzw. Menschen­
rechte haben dem Aufbau der kommuni­
stischen Gesellschaft zu dienen. So 
"garantiert" z. B. Art. 50 der Verfassung 
der UdSSR die Rede-, Presse-, Versamm­
lungs-, Kundgebungs- und Demonstra­
tionsfreiheit ~ur Festigung und Entwick­
lung der sozialistischen Ordnung"14

• Sol­
cher Finalisierung und Instrumentalisie­
rung der Menschenrechte dient auch, wie 
J. Marko feststellt, die Theorie der 
Annahme von der Einheit (nicht nur Kor­
respondenz!) von Rechten und Pflichten, 
Aie auf der ideologisch fixierten Annah­
me der grundsätzlichen Interessenidenti­
tät von Staat und Gesellschaft mit denen 
der Bürger basiert, da durch die proletari­
sche Revolution und die Diktatur des Pro­
letariats die Ausbeutung abgeschafft 
sei"15

• So können also Menschenrechte 
immer wieder mit Hinweis auf entspre­
chende Pflichten vorenthalten werden. 
Oberhaupt stellt nach all dem die Verwirk­
lichung des Kommunismus die beste Ver­
wirklichung der Menschenrechte dar. 
Solche Ideologisierung, Finalisierung und 
Instrumentalisierung ist freilich geeignet, 
die Idee der Menschenrechte zu pervertie­
ren. R. Herzog hat recht, wenn er über 
dieses Menschenrechtsverständnis 
schreibt: "Es versteht sich von selbst, daß 
damit der ursprüngliche Sinn der Men­
schenrechte, wenigstens Minimalpositio-

14 Verfassung (Grundgesetz) der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken vom 7. Oktober! 977 (Auszug), 
in: Heidelmeyer (Hg.), Menschenrechte 160-172, 169. 

15 J. Marko, Menschenrechte in Osteuropa, in: Politicum, 7. Jg., Dezember 1986, H. 31, 44-46, 44. 
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nen des Individuums gegenüber dem chelei Zu vermeiden Dbzw. Z überwinden
Staat und gesellschaftlichen und erster iınıe VOT der eigenen ur  .

seinGesamtsystem abzustecken,
u

kehren bzw. den Balken aus dem eigenen
Gegenteil verkehrt WIr uge entfernen, evor:darangeht,
Welchen Sinn haben NUun angesichts col- den Splitter 1 uge des Nächsten
cher ideologischen minterpretierung beseitigen
auch von den ÖOststaaten unterzeichnete Schließlich 1st och eine Art der Men-
Menschenrechtskonventionen un! Men- schenrechtsgefährdung erwähnen, die
schenrechtsbekenntnisse der auch Von ebenfalls etwas mıiıt Heuchelei ZzUu hat

eın fast inflatorisches Verbalbekenntnisden Oststaaten unterzeichneten Schluß-
akte S Helsinki? Dient olches NUur der den Menschenrechten Dokumenten
besseren Propaganda? Keineswegs, Denn und Reden 1 Gegensatz Nichtbeach-
solcheDokumentebildeten undbilden die VOon Menschenrechten 1n der Taxis.
Grundlage und die Berufungsinstanz für Das Heste Bekenntnis ist auch ı1er das
verschiedene Bürgerrechtsbewegungen iın ugn1s der Tat, z dem WIr alle aufgeru-

fen sind.Osteuropa, SO die Helsinki-Gruppen In
der Sowjetunion, das Komuitee ZUFr erte!-
digung der beiter Polen, das dann Innerkirchliche Bedeutung der Men-
Komitee gesellschaftlichen Selbstver- schenrechte
waltung umbenannt wurde und Daraus ergibt sich für die Kirche, l.  e’  hre
die Keimzelle für „Solidarnosz“ bildete, Amtsträger und übrigen Mitglieder,
und die harta -  Bewegung In der s1ie sich ernstlich 1€e Gewissenstrage stel-
SSR Außerdem ist seıijt der SZE- len müssen, WO s1e 1n dieser Kirche ihren
Schlußakte VvVon Helsinki die Einhaltung unvertretbaren Beitrag z Entwicklung
derMenschenrechte einembestimmten und Verwirklichung der Menschenrechte

zu leistenenDer katholischen Sozijal-Gesprächsthema zwischen den Teilneh-
merstaaten geworden, wıe die bisherigen lehre, eren Anliegen die Menschen-
Nachfolgekonferenzen Von Helsinki Z@1- rechte zählen, wird ja bekanntlich S

Dauer ist 1e Hoffnung nicht Zeit Zeit der Vorwurftf gemacht, S1e pPTe-
unberechtigt, solche Gespräche und dige anderen Schönes, Wertvolles und
Vereinbarungen samıt den damit LEeUeTl- Wichtiges, Was S1e in ihren eigenen Reihen
dings beginnenden Kontrollmechanis- Z wenig verwirkliche. Solche Vorwürte

einer Verbesserung derMenschen- müssen ernstgenommen werden. Die
rechtssituation führen werden. uch Anwendung des Prinzips der Subsidiari-
‚Glasnost“ und „Perestrojka“ geben Anlaß tat Z wird oft mıiıt dem Hinweis zurück-

Hoffnung. gewlesen, die Kirche sel eine Demokra-
Eine andere Gefahr für dieMenschenrech- tie Gegen solche Abblockungsversuche
{  e liegt darin, dieMenschenrechte 1m 14  °  deo- kann NUur antworten Die Kirche ist
ogischen Kampf als Waffe gebrauchen viel mehr alc eine Demokratie, S]e ist nam-
und eiıner Art ixierung auf Menschen- lich eine Gemeinschaft Von ern und
rechtsverletzungen eım Gegner die Ver- Schwestern, geeıint durch den einen Herrn
letzungen auf eigener Seite übersehen Jesus Christus, eine Gemeinschaft, 1n der
bzw. VÖO olchen Verletzungen abzulen- gewisse Grundwerte, die als mensch-
ken Hier gilt CS, die Menschenrechtsheu- liche Errungenschaften der Demokratie

Herzog, Friede und Menschenrechte
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nen des Individuums gegenüber dem 
Staat und seinem gesellschaftlichen 
Gesamtsystem abzustecken, in sein 
Gegenteil verkehrt wird.u16 

Welchen Sinn haben nun angesichts sol­
cher ideologischen Uminterpretierung 
auch von den Oststaaten unterzeichnete 
Menschenrechtskonventionen und Men­
schenrechtsbekenntnisse in der auch von 
den Oststaaten unterzeichneten Schluß­
akte von Helsinki? Dient solches nur der 
besseren Propaganda? Keineswegs. Denn 
solche Dokumente bildeten und bilden die 
Grundlage und die Berufungsinstanz für 
verschiedene Bürgerrechtsbewegungen in 
Osteuropa, so die Helsinki-Gruppen in 
der Sowjetunion, das Komitee zur Vertei­
digung der Arbeiter in Polen, das dann in 
Komitee zur gesellschaftlichen Selbstver­
waltung (KOR) umbenannt wurde und 
die Keimzelle für "Solidarnosz" bildete, 
und die "Charta 77~Bewegung in der 
CSSR. Außerdem ist seit der KSZE­
Schlußakte von Helsinki die Einhaltung 
der Menschenrechte zu einem bestimmten 
Gesprächsthema zwischen den Teilneh­
merstaaten geworden, wie die bisherigen 
Nachfolgekonferenzen von Helsinki zei­
gen. Auf Dauer ist die Hoffnung nicht 
unberechtigt, daß solche Gespräche und 
Vereinbarungen samt den damit neuer­
dings beginnenden Kontrollmechanis­
men zu einer Verbesserung der Menschen­
rechtssituation führen werden. Auch 
"Glasnost" und "Perestrojka" geben Anlaß 
zur Hoffnung. 
Eine andere Gefahr für die Menschenrech­
te liegt darin, die Menschenrechte im ideo­
logischen Kampf als Waffe zu gebrauchen 
und in einer Art Fixierung auf Menschen­
rechtsverletzungen beim Gegner die Ver­
letzungen auf eigener Seite zu übersehen 
bzw. von solchen Verletzungen abzulen­
ken. Hier gilt es, die Menschenrechtsheu-

16 Herzog, Friede und Menschenrechte 96. 
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chelei zu vermeiden bzw. zu überwinden 
und in erster Linie vor der eigenen Tür zu 
kehren bzw. den Balken aus dem eigenen 
Auge zu entfernen, bevor man darangeht, 
den Splitter im Auge des Nächsten zu 
beseitigen. 
Schließlich ist noch eine Art der Men­
schenrechtsgefährdung zu erwähnen, die 
ebenfalls etwas mit Heuchelei zu tun hat: 
ein fast inflatorisches Verbalbekenntnis 
zu den Menschenrechten in Dokumenten 
und Reden im Gegensatz zur Nichtbeach­
tung von Menschenrechten in der Praxis. 
Das beste Bekenntnis ist auch hier das 
Zeugnis der Tat, zu dem wir alle aufgeru­
fen sind. 

6. Innerkirchliche Bedeutung der Men­
schenrechte 

Daraus ergibt sich für die Kirche, ihre 
Amtsträger und übrigen Mitglieder, daß 
sie sich ernstlich die Gewissensfrage stel­
len müssen, wo sie in dieser Kirche ihren 
unvertretbaren Beitrag zur Entwicklung 
und Verwirklichung der Menschenrechte 
zu leisten haben. Der katholischen Sozial­
lehre, zu deren Anliegen die Menschen­
rechte zählen, wird ja bekanntlich von 
Zeit zu Zeit der Vorwurf gemacht, sie pre­
dige anderen Schönes, Wertvolles und 
Wichtiges, was sie in ihren eigenen Reihen 
zu wenig verwirkliche. Solche Vorwürfe 
müssen ernstgenommen werden. Die 
Anwendung des Prinzips der Subsidiari­
tät z. B. wird oft mit dem Hinweis zurück­
gewiesen, die Kirche sei keine Demokra­
tie. Gegen solche Abblockungsversuche 
kann man nur antworten: Die Kirche ist 
viel mehr als eine Demokratie, sie ist näm­
lich eine Gemeinschaft von Brüdern und 
Schwestern, geeint durch den einen Herrn 
Jesus Christus, eine Gemeinschaft, in der 
gewisse Grundwerte, die man als mensch­
liche Errungenschaften in der Demokratie 
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schätzt, och vıe.  ] mehr gelten sollten! hotes der katholischene, der Romana,
betont hat (17. 1979) ein Spiegel derAußerdem ist diesem Zusammenhang

diı die bereits oben ıbherte Aussage der tigkeit‘ S sollen, Shat Trech! Kirchenrecht
vorbildliches Kecht' Sein.  »  #19römischen Bischofssynode „De i1ustıti1a

mundo“ zZu erinnern: „Weil die Kir- Im Lichte solcher programmatischer
che sich verpflichtet, Zeugnis geben Menschenrechtsbekenntnisse seıtens der
die Gerechtigkeit, dann weiß s]e auch und obersten Leitung der katholischen Kirche
anerkennt, wer immer  - sich anmaßt, ist die Gesetzgebung und TaxXls der Kır-
den Menschen Gerechtigkeit che auf etwalige efizite zZz.Uu überprü-
reden, allererster Steile selbst Vor ihren fen. Bei den Freiheitsrechten ist  . der
Augen gerecht seın mu[(3“ (Nr. 41) Und Punkt der strengen Freiwilligkeit des Ein-
Papst Paul hat der oben ebentfalls trıtts in die Kirche und des Austritts aus
schon zitierten Botschaft iber „Men- derKirche prüfen SOWIe die Freiheit der
chenrechte und Versöhnung (1974) theologischen Forschung SsSamt einem dem

heutigen Niveau entsprechenden Rechts-
verfahren ımFalle eiınerschwerwiegendender Erfahrung weiß die Kirche, laß der ] enst

an der Durchsetzungder Menschenrechtein der Welt Abweichung Von der rechten Lehre Es
S1e dauernder Gewissenserforschung verpflichtet ware  ‚ auch einsichtig zu machen,
und zu ununterbrochener Keinigung eigenen dem allgemeinen Menschenrecht auf Ehe
Lebens, ihrer Gesetzgebung, ihrer Institutionen und die Ehelosigkeit icht entgegensteht,Handlungsweisen Licht der aufer-

wenn diese als VoraussetzungPflicht der Evangelisierung und uNse-

Auftrags, Frohe Botschaft verkünden,  xn bestimmte kirchliche Berufe verlangt
bestär! } eigene Entschlossenheit, die wird Bezüglichder Mitwirkungsrechte ist
Rechte des Menschen und die Versöhnung überall
der Kirche und der Welt Von heute fördern“” besonders der heikle3der Zulassung

der Frau zu den kirchlichen Amtern einer
dieserTraditionhat auchohannes Paııl emotionslosen ser10sen  ; Z unter-
gegenüber den Leitern der jüdischen ziehen. Bei den Teilhaberechten ist zu £ra-

Organisationen amn 1979 betont gen, wıeweiıt das In 213 CIC erwähnte
„xD  he katholische Kirche verwirft daher 1mM Recht aufSeelsorgewirklichgewährleistetP. .p und ıIn der TaxX1ls jede Verletzung ist Bei den Kulturrechten ist fragen,der Menschenrechte, >  < ımmer der
Welt s]je auch auftritt41} Öffe schreibt

wie weiıt das Recht jeder Kultur gewahrt
ist, igenar' besonders die Liturgiedazu mıt Recht einzubringen.

dem WOo immer‘ chtet sich derPapst Das sind einige besonders hervorzuhe-die politischen Gemeinschaften und Autoritäten
außerhalb derKirche wIıean die rchenselbst, 1NSO- bende Prüfpunkte Alles lem wird R5

ftern S1P (katholische, utherische, ormierte wesentlich auch darauf ankommen,
oder ökumenische) Rechtsgemeinschaften mıiıt
Macht, Autorität und rechtlichen Verbindlichkei-

durch die binnenkirchliche ung und
Weiterentwicklung der Menschenrechte

ten, mık Verwaltungen und Gerichtshöfen usgestat- die Glaubwürdigkeit der Kirche untertet sind. noch die haben
eiıne besondere Aufga S1e wıe der Papst Beweis stellen ach dem Schriftwort
gegenüber den Mitgliedern des höchsten Gerichts- „5o soll euer Licht VC den Menschen

17 Zit. nach: Kirchliches Verordnungsblatt der Diözese Graz-Seckau AII, 1974, 97
Zit nach Höffe, Die Menschenrechte in der Kirche, In: Hertz, Ü, d. Hg.), Handbuch derchristlichen

3I Freiburg 1982, 230 —255,
1' Ebenda

Zum folgenden ebenda, bes 250—254
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schätzt, noch viel mehr gelten solltenl 
Außerdem ist in diesem Zusammenhang 
an die bereits oben zitierte Aussage der 
römischen Bischofssynode "De iustitia in 
mundo" (1971) zu erinnern: ,,Weiß die Kir­
che sich verpflichtet, Zeugnis zu geben für 
die Gerechtigkeit, dann weiß sie auch und 
anerkennt, daß wer immer sich anmaßt, 
den Menschen von Gerechtigkeit zu 
reden, an allererster Stelle selbst vor ihren 
Augen gerecht sein muß" (Nr. 41). Und 
Papst Paul VI. hat in der oben ebenfalls 
schon zitierten Botschaft über "Men­
schenrechte und Versöhnung" (1974) 
gesagt: 

,.Aus der Erfahrung weiß die Kirche, daß der Dienst 
an der Durchsetzung der Menschenrechte in der Welt 
sie zu dauernder Gewissenserforschung verpflichtet 
und zu ununterbrochener Reinigung ihres eigenen 
Lebens, ihrer Gesetzgebung, ihrer Institutionen und 
ihrer Handlungsweisen ... Im Licht der uns aufer­
legten Pflicht der Evangelisierung und in Kraft unse­
res Auftrags, die Frohe Botschaft zu verkünden, 
bestärken wir unsere eigene Entschlossenheit, die 
Rechte des Menschen und die Versöhnung überall in 
der Kirche und in der Welt von heute zu fördem."17 

In dieser Tradition hat auch Johannes Paul 
II. gegenüber den Leitern der jüdischen 
Organisationen am 12. 3. 1979 betont: 
"Die katholische Kirche verwirft daher im 
Prinzip und in der Praxis jede Verletzung 
der Menschenrechte, wo immer in der 
Welt sie auch auftritt."18 0. Höffe schreibt 
dazu mit Recht: 

.,Mit dem 'wo immer' richtet sich der Papst ebenso an 
die politischen Gemeinschaften und Autoritäten 
außerhalb der Kirche wie an die Kirchen selbst, inso­
fern sie als (katholische, lutherische, reformierte 
oder ökumenische) Rechtsgemeinschaften mit 
Macht, Autorität und rechtlichen Verbindlichkei­
ten, mit Verwaltungen und Gerichtshöfen ausgestat­
tet sind. Mehr noch: die christlichen Kirchen haben 
eine besondere Aufgabe, da sie - wie es der Papst 
gegenüber den Mitgliedern des höchsten Gerichts-
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hofes der katholischen Kirche, der S. Rota Romana, 
betont hat (17. U. 1979) - ein 'Spiegel der Gerech­
tigkeit' sein sollen, daher hat 'rechtes Kirchenrecht 
vorbildliches Recht' zu sein."19 

Im lichte solcher programmatischer 
Menschenrechtsbekenntnisse seitens der 
obersten Leitung der katholischen Kirche 
ist die Gesetzgebung und Praxis der Kir­
che auf etwaige Defizite hin zu überprü­
fen. 20 Bei den Freiheitsrechten ist der 
Punkt der strengen Freiwilligkeit des Ein­
tritts in die Kirche und des Austritts aus 
der Kirche zu prüfen sowie die Freiheit der 
theologischen Forschung samt einem dem 
heutigen Niveau entsprechenden Rechts­
verfahren im Falle einer schwerwiegenden 
Abweichung von der rechten Lehre. Es 
wäre auch einsichtig zu machen, warum 
dem allgemeinen Menschenrecht auf Ehe 
die Ehelosigkeit nicht entgegensteht, 
wenn diese als Voraussetzung für 
bestimmte kirchliche Berufe verlangt 
wird. Bezüglich der Mitwirkungsrechte ist 
besonders der heikle Punkt der Zulassung 
der Frau zu den kirchlichen Ämtern einer 
emotionslosen seriösen Prüfung zu unter­
ziehen. Bei den Teilhaberechten ist zu fra­
gen, wieweit das in can. 213 CIC erwähnte 
RechtaufSeelsorgewirklichgewährleistet 
ist. Bei den Kulturrechten ist zu fragen, 
wie weit das Recht jeder Kultur gewahrt 
ist, ihre Eigenart besonders in die Liturgie 
einzubringen . 

Das sind einige besonders hervorzuhe­
bende Prüfpunkte. Alles in allem wird es 
wesentlich auch darauf ankommen, 
durch die binnenkirchliche Achtung und 
Weiterentwicklung der Menschenrechte 
die Glaubwürdigkeit der Kirche unter 
Beweis zu stellen nach dem Schriftwort: 
"So soll euer Licht vor den Menschen 

17 Zit. nach: Kirchliches Verordnungsblatt der Diözese Graz-Seckau XII, 1974, 97f. 
18 Zit. nach: 0. Höfte, Die Menschenrechte in der Kirche, in: A. Hertz, u. a. (Hg.), Handbuch der christlichen 

Ethik. Bd. 3, Freiburg 1982, 236-255, 246. 
19 Ebenda 246. 
20 Zum folgenden vgl. ebenda, bes. 250-254. 
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euchten, damit S1Ie : guten Werke der ömischen Kirche ftür die Respek-
sehen und PUTEVater1m Himmel preisen‘” tierunzg und Förderung der Freiheiten und
(Mt 5,16) DieWorte W. Quelquejeus coll- Rechte des Menschen den staatlichen,
ten nachdenklich stimmen: „Alle, clie sich gesellschaftlichen und politischen Berei-
seıner bewußt geworden SIM und ihn mıit chen und dem Unvermögen der römı-
einıgerAufmerksamkeit eobachten, sind schen Autoritäten, die christliche Freiheit
verwundertbereinen Kontrast: über den ın der Kirche selbst zZ.u respektieren und

u21Widerspruch zwischen dem heutigen Fin- fördern

Quelquejeu, ussöhnung  . mıt den Menschenrechten, Mißachtung der ‚ Christenrecht: die römische
Inkonsequenz, Concilium 25 (1989) 78 —87
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leuchten, damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisenu 
(MtS,16). Die Worte W. Quelquejeussoll­
ten nachdenklich stimmen: "Alle, die sich 
seiner bewußt geworden sind und ihn mit 
einiger Aufmerksamkeit beobachten, sind 
verwundert über einen Kontrast: über den 
Widerspruch zwischen dem heutigen Ein-
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satz der römischen Kirche für die Respek­
tierung und Förderung der Freiheiten und 
Rechte des Menschen in den staatlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Berei­
chen und dem Unvermögen der römi­
schen Autoritäten, die christliche Freiheit 
in der Kirche selbst zu respektieren und zu 
fördem.u21 

21 W. Quelquejeu, Aussöhnung mit den Menschenrechten, Mißachtung der „Christenrechte": die römische 
Inkonsequenz, in: Concilium 25 (1989) 78-87. 
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lkr vorliegende Band klilrt a,if 
Ubtr 7M.sammenhilnge zwi· 
sehen unstrrm Alltag, gestll­
schaftlichen Maclustrukturrn 
und den Unmenschlichhiten 
der rolttr. Folter ist, vordtr­
grllndig betrachtet, etkW Ab­
seitiges, das mit uns und unst• 
rrm zivilisatorischtn Alltag 
nichts zu tun hat und mtisttns 
als U!rletzung der Menschen­
rrchte durch Staatsorgane be­
schritbtn wird. Genau betrach• 
tet ist Folter jedoch mehr oder 
weniger dirrkl mit unserrm 
Alltag 'Wrknilpft. In elf Beitril• 
gen werden die 'Wrschiedenen 
Quer'Wrbindungen untersucht. 
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